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1. Einführung: Der „Nothelferparagraph“ im 
Krankenhaus funktioniert nicht

Menschen ohne Papiere1 haben in Deutschland de facto kei-
nen Zugang zum Gesundheitssystem. Dieses humanitäre 
Problem ist nicht neu. Bereits vor zwölf Jahren hat sich die 
Bundesarbeitsgruppe Gesundheit/Illegalität (BAG) 
gegründet, eine Initiative von Expert*innen aus dem Gesund-
heitswesen, die sich für einen ungehinderten Zugang zur 
medizinischen Versorgung unabhängig von Herkunft und 
Aufenthaltsstatus einsetzt. Mitglieder dieses Zusammen-
schlusses sind über 100 Organisationen und Einzelperso-
nen aus der medizinischen Praxis, aus dem Gesundheits-
wesen, aus Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, Wissenschaft, 
Kommunen und nichtstaatlichen Organisationen. Viele der 
Mitgliedsorganisationen leisten seit vielen Jahren notdürftig 
humanitäre medizinische Hilfe für unversicherte Patient*innen, 
darunter unversorgte Menschen ohne Papiere.

Seit über zehn Jahren weist die BAG öffentlich auf das Prob-
lem hin, diskutiert mögliche Lösungsansätze und formuliert 
Empfehlungen. In einigen wenigen Lebensbereichen der Betrof-
fenen konnten rechtliche und strukturelle Änderungen erreicht 
werden (bspw. im Zugang zur Schulbildung), die es den Betrof-
fenen etwas erleichtern, ihr Recht auf Teilhabe zu verwirkli-
chen. Der gesellschaftspolitische Diskurs um Menschen ohne 
Papiere hat in den letzten Jahren zugenommen, nicht zuletzt, 
weil sich zivilgesellschaftliche Initiativen, Wohlfahrts- und Fach-
verbände, Politik, Wissenschaft und Medien des Themas ver-
stärkt angenommen haben. Dennoch ist es für Menschen 
ohne Papiere in Deutschland weiterhin schwierig, ihren Rechts-
anspruch auf Zugang zur Gesundheitsversorgung umzuset-
zen. Die in 2007 von der BAG identifizierte „strukturell bedingte 
medizinische Unterversorgung“ hat nach wie vor Bestand. 

Deutschland hat den völkerrechtlich verbindlichen UN-Sozial-
pakt ratifiziert. Hier ist festgeschrieben, dass jeder Mensch ein 
Recht auf Zugang zu gesundheitlicher Versorgung hat. Im deut-
schen Recht haben auch Menschen ohne legalen bzw. mit 
ungesichertem Aufenthaltsstatus einen Anspruch auf (einge-
schränkte) Gesundheitdienstleistungen2. Umgekehrt verpflich-
ten sich in Deutschland Ärzt*innen zur Behandlung unabhän-
gig vom Aufenthaltsstatus der betroffenen Person. Im Genfer 

1  Der Begriff „Menschen ohne Papiere“ beschreibt die Personengruppe 
derer, die sich ohne legalen asyl- oder ausländerrechtlichen Aufenthaltsti-
tel, ohne Duldung und ohne behördliche Erfassung in Deutschland aufhal-
ten oder ohne Arbeitserlaubnis arbeiten. Die europäische Nichtregierungs-
organisation PICUM empfiehlt, im Deutschen die Bezeichnungen „ohne 
Papiere“, „undokumentiert“ oder „ohne Aufenthaltsstatus“ zu wählen und 
die Bezeichnung „illegal“ zu vermeiden, weil sie als ungenau und schädi-
gend betrachtet wird: Die Existenz eines Menschen kann niemals „illegal“ 
sein. Laut Schätzungen lebten im Jahr 2014 zwischen 180.000 und 520.000 
Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland (Vogel 2016).

2  In Deutschland haben Menschen ohne Papiere Leistungsansprüche 
auf eine gesundheitliche Versorgung nach dem AsylbLG – die Versor-
gung akut behandlungsbedürftiger Erkrankungen ist damit sozialrecht-
lich abgesichert.

Gelöbnis, das Teil der ärztlichen Berufsordnungen ist, heißt es: 
Ich werde mich bei der Erfüllung meiner ärztlichen Pflichten 
meiner Patientin oder meinem Patienten gegenüber nicht durch 
Alter, Krankheit oder Behinderung, Glaube, ethnische Herkunft, 
Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politische Zugehörigkeit, 
Rasse, sexuelle Orientierung, soziale Stellung oder durch andere 
Faktoren beeinflussen lassen.3 

De facto ist für Patient*innen ohne Papiere der Zugang zu einer 
Gesundheitsversorgung jedoch versperrt: Vor der medizinischen 
Behandlung in einer regulären ambulanten Arztpraxis müssen 
die Menschen einen Krankenschein zur Kostenübernahme bei 
der Sozialbehörde beantragen. Aufgrund der in Deutschland gel-
tenden Übermittlungspflicht muss die Sozialbehörde den recht-
lich unerlaubten Aufenthalt bei der Ausländerbehörde melden. 
Damit droht eine potenziell existenzgefährdende Abschiebung.

Besser sollte es nach der geltenden Rechtslage beim Zugang 
zur Notfallhilfe im Krankenhaus aussehen: Über den sog. „Not-
helferparagraphen“, § 6a Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
und der verlängerten ärztlichen Schweigepflicht sollte die 
Behandlung im Notfall gesichert sein. 

In der Praxis sieht es jedoch anders aus: Die Bundesarbeits-
gruppe Gesundheit/Illegalität (BAG) beobachtet bundesweit 
zwei zentrale Probleme bei der Notfallhilfe für Menschen ohne 
Papiere im Krankenhaus: Erstens können die Menschen sich 
nicht ausreichend sicher sein, dass ihre Daten nicht an die Aus-
länderbehörde weitergereicht werden, wenn sie im Notfall ein 
Krankenhaus aufsuchen. Zweitens wird den Betroffenen teil-
weise aufgrund fehlender Kostenübernahmen eine sofortige 
Behandlung im medizinisch notwendigen Umfang verwehrt. 
Denn die gegenwärtigen Regelungen zum „Nothelferparagra-
phen“ sind nicht praktikabel – zum erheblichen finanziellen 
Nachteil der Krankenhäuser: Eine Kostenerstattung durch das 
Sozialamt im Notfall greift nur in einem Bruchteil der Fälle. Dies 
hat Auswirkungen auf die Möglichkeit und Bereitschaft der 
Krankenhäuser, die Versorgung in angemessenem Umfang 
sicherzustellen. Zudem fehlen entsprechende Kapazitäten und 
oft das Wissen über Abrechnungsmöglichkeiten für die Behand-

3  Neufassung der ärztlichen Berufspflichten in Anlehnung an den Hippo  
kratischen Eid (Musterberufsordnung, Bundesärztekammer 2018.
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lung von Menschen ohne Papiere. Hinzu kommen andere Bar-
rieren, wie fehlende Sprachkenntnisse und mangelnde Sensi-
bilität für die Lebensumstände von Menschen ohne recht lichen 
Aufenthaltsstatus. 

Für die ambulante medizinische Versorgung hat sich inzwischen 
bundesweit ein vielfältiges Netz medizinischer Anlaufstellen4 eta-
bliert, die spendenbasiert und mit ehrenamtlichen Kräften eine 
notdürftige medizinische Primärversorgung anbieten können. 
Stationäre Behandlungen stellen jedoch einen zentralen Versor-
gungsengpass für Menschen ohne Papiere dar – auch wenn hier 
ebenfalls oft individuell und auf Spendenbasis versucht wird, zu 
helfen. Zivilgesellschaftliches Engagement ist schwieriger umsetz-
bar, weil stationäre Behandlungen für eine Finanzierung durch 
Spenden oft zu teuer sind. Praktikablere Regelungen zum Schutz 
der Daten der betroffenen Patient*innen und zur Kostenerstat-
tung in der Notfallhilfe könnten hier zu einer verbesserten gesund-
heitlichen Versorgung für Menschen ohne Papiere beitragen.

Die vorliegende Broschüre stellt zunächst die gesetzlichen 
Rahmen bedingungen dar und gibt anhand einiger Fallbeispiele 
einen Einblick in die damit verbundenen Probleme bei der prak-

4 Für einen bundesweiten Überblick s. Arbeitspapier 2017 der BAG 
Gesundheit/Illegalität.

tischen Umsetzung gesundheitlicher Notfallhilfe im Kranken-
haus. Abschließend werden fachpolitische Empfehlungen gege-
ben, wie der Zugang zur Notfallhilfe im Krankenhaus für 
Menschen ohne Papiere besser geregelt werden könnte.

Bisherige Veröffentlichungen der BAG5:

2007  Bericht „Frauen, Männer und Kinder ohne 
Papiere in Deutschland – ihr Recht auf Gesund-
heit“

2017  Arbeitspapier „Gesundheitsversorgung für 
Menschen ohne Papiere“

2018 Fallsammlung „Krank und ohne Papiere“

Mit dem vorliegenden neuen Arbeitspapier „Notfallhilfe 
im Krankenhaus für Menschen ohne Papiere“ setzt 
die BAG ihre Veröffentlichungsreihe mit fachpolitischen Emp-
fehlungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versor-
gung von Menschen ohne Papiere fort.

5  Abrufbar unter: info.diakonie.de/gesundheitsversorgung-fuer-men-
schen-ohne-papiere
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2. Rechtliche Rahmenbedingungen der  Notfallhilfe 
im Krankenhaus

Der gesetzliche Rahmen für die Gesundheitsversorgung von 
Menschen ohne Papiere ist im Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) geregelt. Als „vollziehbar Ausreisepflichtige“ haben 
Menschen ohne regulären Aufenthaltsstatus einen Anspruch 
auf eingeschränkte medizinische Versorgung (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 
i.V.m. §§ 4, 6 AsylbLG). Dies gilt sowohl für die ambulante, wie 
für die stationäre Versorgung. Jedoch werden Leistungen, die 
über die Behandlung von akuten Erkrankungen und Schmerz-
zuständen, die Schwangerschaftsvorsorge und die Geburt hin-
ausgehen nur ausnahmsweise gewährt.6 

Wichtig: Die Behandlung von Menschen ohne Papiere 
ist nicht strafbar!

Ärzt*innen und anderes medizinisches Personal haben die 
Pflicht, im Notfall medizinische Hilfe zu leisten. Sie machen 
sich bei der Behandlung von Menschen ohne legalen Auf-
enthaltsstatus nicht strafbar, wenn sich ihre Handlungen 
objektiv auf die Erfüllung ihrer beruflichen Pflichten beschrän-
ken. Medizinische Hilfe fällt nicht unter den Tatbestand des 
AufenthG (§ 96 Abs. 1 Nr. 2, Beihilfe zum unerlaubten Auf-
enthalt), was ebenso in der Verwaltungsvorschrift 2009 Auf-
enthG-VwV klargestellt wurde (§ 96 AufenthG i.V.m. Vor. 95.1.4 
AufenthG-VwV).

Die zentrale rechtliche Zugangsbarriere ist das Aufenthalts-
gesetz (§ 87 Abs. 2 AufenthG), wonach alle öffentlichen Stel-
len – hier insbesondere Sozialämter und Krankenhäuser in 
öffentlicher Trägerschaft 7 – die Ausländerbehörden unverzüg-
lich zu unterrichten haben, wenn sie Kenntnis über einen recht-
lich unerlaubten Aufenthalt erhalten. Für die stationäre Notfall-
behandlung ist de jure versucht worden einen Weg zu schaffen, 
der die Behandlung für die Betroffenen ohne Aufdeckung des 
irrgulären Aufenthaltsstatus (1) und mit einer Kostenerstattung 
für die Krankenhäuser (2) ermöglichen soll:

1. Persönliche Angaben von Patient*innen fallen 
unter die ärztliche Schweigepflicht. Diese gilt 
dann ebenso für Verwaltungspersonal und 
verlängert sich in die Sozialbehörde hinein

In der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum AufenthG (Auf-
enthG-VwV) wurde gesetzesbestärkend klargestellt, dass sich 
die ärztliche Schweigepflicht sowohl auf das mit der Abrech-

6 1a Abs. 2, 3 AsylbLG

7  Krankenhäuser in freigemeinnütziger oder privater Trägerschaft sind 
dazu nicht verpflichtet.

nung befasste Verwaltungspersonal bezieht, als auch, dass 
sich diese Schweigepflicht in die Sozialbehörde hinein verlän-
gert, als so genannter verlängerter Geheimnisschutz (§ 88 Auf-
enthG i.V.m. 88.2.3, 88.2.4.0 AufenthG-VwV). Benötigt die Sozi-
albehörde zur Überprüfung des Leistungsanspruchs Daten der 
Ausländerbehörde (bspw. zur Überprüfung einer möglichen 
Finanzierung durch Dritte [u. a. Auslandskrankenversicherung]), 
so verlängert sich die ärztliche Schweigepflicht in die Auslän-
derbehörde hinein.

2. Bei der Notfallhilfe, die im Krankenhaus 
erfolgt, soll nach § 6a AsylbLG die Kosten-
erstattung geregelt sein

Auf der Grundlage des sog. Nothelferparagraphen des AsylbLG 
(§ 6a AsylbLG i.V.m. §§ 4, 6 AsylbLG) soll eine rückwirkende 
Kostenübernahme für erbrachte Leistungen bei einem Notfall 
für niedergelassene Ärzt*innen und Krankenhausträger ermög-
licht werden. 

Es sollen in denjenigen Fällen rückwirkend Leistungen gewährt 
werden, in denen das Sozialamt nicht oder nicht schnell genug 
über den Notfall verständigt werden kann. Dritte, hier also 
Ärzt*innen oder Krankenhäuser, sollen demnach einen Anspruch 
auf Ersatz der angemessenen Aufwendungen haben, weil sie 
Leistungen erbracht haben, deren Erbringung zu den öffent-
lichen Aufgaben gehört.

Voraussetzung für diese Regelung ist der medizinische 
 Notfall und das sozialrechtliche Moment des Eilfalls8. 

Definition Notfall/Eilfall: Der Notfall im medizinischen 
Sinne ist ein akuter, lebensbedrohlicher klinischer Zustand 
durch Störung der Vitalfunktionen oder Gefahr plötzlich ein-
tretender, irreversibler Organschädigung infolge Trauma, 
akuter Erkrankung oder Intoxikation.9 Er liegt vor, wenn sofor-
tige medizinische Hilfe notwendig ist, die nicht verschoben 
werden kann, da sonst gesundheitlicher Schaden oder 
Lebensgefährdung drohen. Es kann sich auch um eine akute 
Entgleisung einer chronischen Erkrankung handeln. Für die 
stationäre Versorgung bedeutet dies, dass der Notfall nur 
solange andauert, wie ein stationärer Behandlungsbedarf 
nach der notfallmäßigen Aufnahme besteht.10 

8  Vgl. BSG, Urt. v. 23.8.2013, B 8 SO 19/12

9  Pschyrembel online; https://www.pschyrembel.de/Notfall%20/K0FF1/
doc/ABC-Fach-Sys---AINS.

10  Vgl. BSG, Urteil v. 12.12.2013, B 8 SO 13/12 R; Urteil v. 18.11.2014, 
B 8 SO 9/13.

https://www.pschyrembel.de/Notfall%20/K0FF1/doc/ABC-Fach-Sys---AINS
https://www.pschyrembel.de/Notfall%20/K0FF1/doc/ABC-Fach-Sys---AINS
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Im Gegensatz dazu besteht der sozialrechtliche Moment des 
Eilfalls nur solange, wie die Sozialbehörde keine Kenntnis 
vom Hilfefall haben kann, d. h. solange die Öffnungszeiten 
der Behörde die Kenntnis beschränken. (vertiefend siehe 
dazu b) – Kenntnisnahmegrundsatz).

Auf Grundlage dieser gesetzlichen Regelungen ergeben sich 
für die Krankenversorgung gegenwärtig eine Reihe rechtlicher 
und praktischer Probleme: 

a) Rechtliches (und praktisches) Problem: 
 Bedürftigkeitsprüfung und Beweislast

Grundsätzlich muss die Sozialbehörde stets prüfen, ob eine 
materielle Hilfebedürftigkeit vorliegt, d. h. der/die Patient*in nicht 
über Einkommen oder Vermögen verfügt, um für die Kosten 
selbst aufzukommen (§ 7 AsylbLG, § 20 SGB X bzw. § 24 VwVfG). 
An dieser sogenannten Bedürftigkeitsprüfung scheitert in der 
Regel die rückwirkende Finanzierung. Die dafür geforderten 
Dokumente und Nachweise über Name, Geburtsdatum, Geburts-
ort, Staatsangehörigkeit (oft in Form einer Passkopie), Famili-
enangehörige, Einkommen und Vermögen (in Form von Konto-
auszügen o. ä.), Wohn- und Lebenssituation (Mietvertrag) 
können i.d.R. von Menschen ohne Papiere nicht erbracht wer-
den. Für eine Kostenerstattung müsste das Krankenhaus diese 
Dokumente jedoch von dem/der Patient*in einholen. 

Die Sozialbehörde ist nach dem Amtsermittlungsgrundsatz 
(§ 20 SGB X) verpflichtet zu prüfen, ob die Voraussetzungen für 
eine Hilfegewährung vorliegen. Eine Nichtaufklärbarkeit geht 
allerdings aufgrund der Beweislastverteilung zu Lasten 
des Nothelfers, hier des Krankenhauses. Demnach wird das 
Risiko, dass der/die notfallmäßig behandelte Patient*in nicht 
nachweisen kann finanziell hilfebedürftig zu sein, dem Kran-
kenhaus auferlegt.11

b) Rechtliches Problem: Kenntnisnahmegrundsatz 
nach § 6b AsylbLG

In das AsylbLG wurde auch der so genannte Kenntnis-
nahmegrundsatz aufgenommen (§ 6b AsylbLG). Das bedeutet, 
dass der Nothelferanspruch nur solange gilt, bis das Sozialamt 
vom Krankenhaus über den Hilfefall informiert wird. Das Kran-
kenhaus ist zur sofortigen Meldung verpflichtet und kann ab 
diesem Zeitpunkt keine weiter anfallenden Kosten gegenüber 

11  Grund hierfür: der Gesetzgeber hat keine Haftung der Sozialleis-
tungsträger als Ausfallbürgen normiert – vgl. BGH, Urteil v. 10.2.2015, III 
ZR 330/04; BVerwG, Urteil v. 30.12.1996, 5 B 202/95; Urteil v. 31.5.2001, 
5 C 20/00.

dem Sozialamt geltend machen. Der/die Leistungsempfänger*in, 
d. h. die Person ohne Papiere, ist nun selbst gefordert die Leis-
tungen bei der Sozialbehörde zu beantragen. Dann wiederum 
gilt der verlängerte Geheimnisschutz nicht mehr: die Person 
muss fürchten, abgeschoben zu werden. 

Sozialrechtlich mag diese Regelung sinnvoll erscheinen, in der 
Realität stellt sich allerdings die praktische und ethische Frage, 
ob die Auseinandersetzung mit dem Sozialamt von einer Per-
son gefordert werden kann, die nicht nur nach eigenständiger 
Beantragung der Leistungen ihre Abschiebung befürchten muss, 
sondern sich aufgrund einer notfälligen Aufnahme auch noch 
in stationärer Behandlung befindet. Dies bleibt rechtlich unver-
ständlich und ist insbesondere deshalb zu problematisieren, 
weil den Krankenhäusern ab dem Zeitpunkt der Meldung bzw. 
ab dem nächsten Werktag die Kosten nicht erstattet werden.

c) Praktisches Problem der örtlichen Zuständigkeit

Die Antragstellung des Krankenhauses erfolgt beim zuständi-
gen Sozialamt (§ 6a S. 2 AsylbLG). In der Praxis führt die örtli-
che Zuständigkeit wiederholt zu Hindernissen, weil die hilfebe-
dürftige Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht nachweisen 
kann (vgl. §§ 10, 10a AsylbLG). Auch bei nicht-gemeldeten Per-
sonen sollte die Zuständigkeit geregelt sein. In Berlin ist z. B. 
die örtliche Zuständigkeit der Sozialämter nach Geburtsdatum 
geregelt. De facto kommt es hier jedoch bundesweit in vielen 
Regionen zu nicht geregelten Verfahren, weil die Sozialbehör-
den voraussetzen, dass es eine Meldeadresse gibt. Auf die 
Feststellung, dass die Person nicht gemeldet ist, folgt in der 
Praxis die Ablehnung der Kostenerstattung.

d) Rechtliches und praktisches Problem: Höhe des 
Erstattungsanspruchs

Der Erstattungsanspruch aus § 6a AsylbLG besteht nicht in der 
Höhe der tatsächlichen Aufwendungen, sondern (wie bei § 25 
SGB XII) lediglich „in gebotenem Umfang“. Maßstab sind inso-
weit die Kosten, die die Sozialbehörde bei rechtzeitiger Kennt-
nis des Hilfefalls hätte aufwenden müssen, d. h. der Anspruch 
im Rahmen des § 4 AsylbLG. Dies kann praktisch zu einer 
Deckungslücke beim Nothelfer, dem Krankenhaus, führen, weil 
die Versorgung üblicherweise nach medizinischer Leitlinie erfolgt 
und nicht nach Auslegung des AsylbLG.



7

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der sog. „Not-
helferparagraph“ nur dann greift,

 � wenn ein medizinischer Notfall vorliegt: Durch die oben 
geschilderte Begriffsdefinition werden die gewollten 
Behandlungsmöglichkeiten beschränkt. Dringlicher, aku-
ter Behandlungsbedarf ist hier bereits ausgenommen.12 

 � wenn das Sozialamt nicht zum Zeitpunkt des Leistungs-
beginns informiert werden kann, der Notfall also außer-
halb der Öffnungszeiten der Sozialbehörde, d. h. nachts 
oder am Wochenende geschieht, sodass ein „sozialrecht-
licher Eilfall“ ebenso vorliegt.

 � wenn ein ausreichender Nachweis über die Bedürftigkeit 
der Person erbracht werden kann (Mietvertrag, Einkom-
men, zu versorgende Angehörige).

 � und auch dann nur in Höhe der Ansprüche nach Asylbe-
werberleistungsgesetz, also nicht unbedingt in Höhe der 
geleisteten Aufwendungen.

 � und nur solange, bis das Sozialamt informiert wurde. 
Anschließend geht der Leistungsanspruch an die behan-
delte Person direkt über, die diesen aber nicht persönlich 
ein lösen kann, weil damit eine Statusaufdeckung einher-
ginge (wie allgemein aus dem ambulanten Bereich bekannt).

12  Auch für dringliche und notwendige elektive Behandlungen nach 
AsylbLG bestehen große Probleme in der Kostenerstattung, die vorlie-
gende Broschüre konzentriert sich jedoch auf die Notfallhilfe. 

Die dargestellten rechtlichen Rahmenbedingungen machen 
deutlich, dass in der gesundheitlichen Notfallhilfe für Menschen 
ohne Papiere trotz der rechtlich gewollten Handlungsspielräume 
vielfache Barrieren bestehen. Die komplizierte Gesetzeslage 
führt zu Problemen in der Umsetzung und schadet letztendlich 
den betroffenen Patient*innen. 
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3. Praktische Probleme der Notfallhilfe für 
 Menschen ohne Papiere

Die Bundesregierung betont in ihrer Antwort auf die Kleine 
Anfrage der Fraktion DIE LINKE aus dem Jahr 2018, dass der 
Nothelferanspruch ausreichend geregelt sei, um „in Verbindung 
mit dem verlängerten Geheimnisschutz […] einem erhöhten 
Risiko bei einer akuten Behandlungsbedürftigkeit Rechnung zu 
tragen […], damit die Betroffenen in dieser akuten Situation 
einen Arztbesuch nicht aus Bedenken im Hinblick auf die auf-
enthaltsrechtlichen Übermittlungspflichten aufschieben.“ 

Zusätzlich sollen „die Leistungserbringer, die in medizinischen 
Eilfällen Nothilfe geleistet haben, ihre Aufwendungen in gebo-
tenem Umfang unmittelbar von der zuständigen Behörde nach 
dem AsylbLG verlangen können, ohne dass diese von dem Leis-
tungsfall vorher Kenntnis hatte.“ 

Gleichzeitig schreibt die Bundesregierung in dieser Antwort, 
dass sie nicht weiß, wie Behörden mit Menschen ohne legalen 
Aufenthaltsstatus umgehen, wie deren gesundheitliche Lage 
aussieht und welche Hürden zum Gesundheitssystem in der 
Praxis bestehen. Diese Informationen werden nicht erfasst.13 

Dieser Einschätzung der Bundesregierung, die Notfallhilfe sei 
ausreichend geregelt, werden im Folgenden Kenntnisse aus 
der Praxis im Gesundheitswesen gegenübergestellt. Unsere 
Problemanzeige speist sich aus dem Erfahrungswissen der in 
der BAG vertretenen medizinischen Anlaufstellen, NGOs und 
Verbände, die mit Patient*innen ohne Papiere arbeiten. Die skiz-
zierten Praxisprobleme werden zusätzlich belegt durch syste-
matische Datenerhebungen, u. a. regionale und bundesweite 
Befragungen. Fallbeispiele und Zitate aus verschiedenen Anlauf-
stellen und Regionen verdeutlichen exemplarisch, an welchen 
Schlüsselstellen die Notfallhilfe für Menschen ohne Papiere 
scheitert.

Aus Sicht der BAG stellen die Umsetzungsprobleme bei der 
Notfallhilfe im Krankenhaus ein strukturelles Problem dar, es 
geht nicht um eine Diskreditierung der praktisch im Kran-
kenhaus Tätigen: Es gibt in allen Bereichen des Gesundheits-
wesens helfende Fachkräfte, die sich für Menschen ohne 
Papiere engagieren. Denn die Mehrheit der Fachkräfte in 
allen Bereichen des Gesundheitswesens erkennt das uni-
verselle Menschenrecht auf Gesundheitsversorgung an und 
leistet (bedingungslos) Menschen ohne Papiere die benö-
tigte Hilfe.

13  Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke u. a. und 
der Fraktion DIE LINKE betreffend „Medizinische Versorgung von Men-
schen ohne Papiere“ BT-Drs. 19/2596 vom 06.07.2018

1. Problem: Verletzung der ärztlichen Schweige-
pflicht/des Geheimnisschutzes

Beispiel: Ein 65-jähriger Mann aus einem Drittstaat, der seit 
über 20 Jahren in Deutschland ohne Papiere und Krankenver-
sicherung lebt, kommt 2016 mit schwerer Luftnot zum Medi-
Netz/Medibüro. Im Krankenhaus wird eine fortgeschrittene 
Herzinsuffizienz festgestellt. Noch im Krankenhaus erleidet er 
in Folge seiner Erkrankung einen Schlaganfall und ist fortan 
pflegebedürftig. Die Kontaktaufnahme zur Anlaufstelle erfolgte 
von Seiten des Patienten erst, als er bereits in einem gesund-
heitlich äußerst bedenklichen Zustand war. Er kam nicht früher, 
weil er große Angst hatte, dass die Polizei hinzugezogen würde, 
wenn er ins Krankenhaus geht und er dann abgeschoben wer-
den könnte.

Für viele Menschen ohne Papiere sind die Strukturen der Kran-
kenhausverwaltung sowie der Sozial- und Ausländerbehörde 
mit ihren gesetzlichen Grundlagen wenig transparent und nach-
vollziehbar. Selbst wenn sie von dem Umstand des verlänger-
ten Geheimnisschutzes wissen, können sie sich nicht sicher 
sein, dass die Mitarbeiter*innen des Krankenhauses bzw. der 
Behörde diesen einhalten, und befürchten die Offenlegung der 
eigenen Daten. In einer Befragung 2014 gaben 5 von 40 Kran-
kenhäusern an, häufig oder immer bei Aufnahme von Menschen 
ohne Papiere die Polizei hinzuzuziehen.14 Eine relevante Anzahl 
von Krankenhäusern scheint tatsächlich den gesetzlich veran-
kerten verlängerten Geheimnisschutz nicht zu gewährleisten.

Nach Erfahrung der humanitären Anlaufstellen sind die Kennt-
nisse über den verlängerten Geheimnisschutz auch bei den 
Sozialbehörden unzureichend. Es ist deshalb in der Praxis unsi-
cher, ob nicht doch eine Weitergabe der personenbezogenen 
Daten erfolgt.15 

Hier ist die besondere Vulnerabilität dieser Personengruppe zu 
berücksichtigen: Wenn gegenüber Patient*innen ohne Papiere 
Rechtsverstöße im Hinblick auf die ärztliche Schweigepflicht 
bzw. den verlängerten Geheimnisschutz begangen werden, 
haben Betroffene aufgrund ihrer prekären Situation keine Mög-
lichkeit, dies zu melden oder dagegen vorzugehen. Dies betrifft 
nicht nur die Weitergabe von Daten an die Sozialbehörden. 
Auch Fälle von unterlassener Hilfeleistung oder des Bruchs der 
ärztlichen Schweigepflicht, z.B. bei Einschaltung der Polizei, 

14  Mylius, Maren (2016): Versorgung im medizinischen Notfall | Die Befra-
gung der Krankenhäuser. In: Die medizinische Versorgung von Menschen 
ohne Papiere in Deutschland, S. 272 – 276

15  Janotta et al. (2018): Einschränkungen des Zugangs zu gesundheit-
licher Versorgung für Menschen ohne Papiere in Bremen. Eine empiri-
sche Arbeit, der Rückmeldungen Bremer Krankenhäuser zugrunde liegen, 
ebenso wie eine bundesweite Befragung von MediNetzen/Medibüros (i.E.). 
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weil im jeweiligen Krankenhaus der verlängerte Geheimnis-
schutz als rechtlich angemessener Weg nicht bekannt ist, blei-
ben bei dieser Personengruppe unentdeckt, da die Betroffe-
nen in einer rechtlich schwachen Situation sind und die üblichen 
Patient*innenrechte nicht wahrnehmen können.

2. Problem: Strukturell bedingte Abweisungen 
im Notfall/Unzureichende Kostenerstattung 
für die Krankenhäuser

Krankenhäuser dürfen Notfälle nicht ablehnen, auch wenn keine 
Vorkasse möglich ist, dies wäre unterlassene Hilfeleistung. 
Durch die mangelnde Kostenerstattung entstehen jedoch ethisch 
fragwürdige ‚Graubereiche‘: Beispielsweise wird aus den Anlauf-
stellen der BAG berichtet, dass Menschen mit medizinischen 
Notfällen aufgrund der fehlenden Krankenversicherung oder 
einer anderen gesicherten Kostenübernahme bereits abgewie-
sen werden, bevor sie eine/n Ärzt*in gesehen haben. Sprach-
barrieren und fehlende Ressourcen erschweren es Patient*innen 
in dieser Situation, die Dringlichkeit der Behandlung zu verdeut-
lichen und gegen die Abweisung zu intervenieren. Die BAG 
Gesundheit/Illegalität hat Kenntnis davon, dass Menschen ohne 
Papiere von Abweisungen in Krankenhäusern – sogar im Not-
fall – betroffen sind und nicht ausreichend behandelt werden. 
Diese Unterversorgung hat strukturelle Gründe. 

a) Sozialbehörden lehnen die Anträge der Kranken-
häuser ab

Beispiel: Eine schwangere Patientin ohne Krankenversiche-
rungsschutz aus einem Drittstaat wurde akut mit Geburtswe-
hen von einem Krankenhaus aufgenommen und die Kosten-
übernahme über den „Nothelferparagraphen“ beim Sozialamt 
beantragt. Das Sozialamt begründete seine Ablehnung damit, 
dass aus den Unterlagen nicht ausreichend hervorgehe, wovon 
sie lebe. Die Bedürftigkeit wurde in Frage gestellt, da sie kein 
Konto und kein Einkommen nachweisen konnte. Das Sozialamt 
schätzte dies als unrealistisch ein. Die Patientin wurde von 
Bekannten unterstützt, bei denen sie lebte. Zu diesen Men-
schen wollte sie keine Angaben machen, aus Angst ihnen zu 
schaden. 

Vielfach sind die formalen Anforderungen an die Bedürftigkeits-
prüfung mit der Lebenssituation einer Patient*in ohne Papiere 
nicht zu vereinbaren. Ablehnungen durch die Sozialbehörden 
werden z. B. damit begründet, 

 � dass Anträge fehlerhaft bzw. unzureichend ausgefüllt wur-
den, weil zum Beispiel Nachweise der Bedürftigkeit nicht 
erbracht werden können, sprachliche Verständigungsschwie-
rigkeiten bestehen oder das Vertrauen in die Behörden fehlt. 

 � dass Fristen für die Antragstellung überschritten wurden oder

 � dass die Behörde nicht zuständig ist. Sozialämter erkennen 
nur Bedürftige aus ihrem Einzugsgebiet an. Wenn keine Mel-
deadresse angegeben ist, erklären sich manche Sozialäm-
ter als nicht zuständig.16

Zum einen macht die prekäre Lebenssituation es Patient*innen 
ohne Papiere schwer, ihre Bedürftigkeit nachzuweisen (fehlen-
des Konto, fehlendes Einkommen, fehlende offizielle Unterla-
gen bzw. Anmeldung). Zum anderen ist für diese Patient*innen 
oft nicht nachvollziehbar, ob die Angaben strafrechtliche und 
andere Folgen für sie selbst und ihre Unterstützer*innen haben 
können, wenn sie sie an die Behörde weitergeben. Insgesamt 
werden Krankenhäusern die Kosten für die Behandlung von 
Patient*innen ohne Papiere im medizinischen Notfall selten von 
der Sozialbehörde erstattet (vgl. Mylius 2016, S. 272 ff). Viele 
Krankenhäuser versuchen diesen Weg zunächst und geben ihn 
dann wegen mangelnden Erfolges auf. 

„Wir stellen die Anträge nicht mehr. Das Geld bekommen wir 
sowieso nicht und der Aufwand ist zu groß.“ (Zitat einer Kran-
kenhausverwaltungsangestellten im Telefonat mit einer Medi-
Netz-/Medibüro-Mitarbeiterin 2019)

b) Selbstzahler-Regelungen bzw. private Voraus-
kasse in Krankenhäusern führen dazu, dass mit-
tellose Patient*innen ohne Papiere ohne Be-
handlung bleiben

Beispiel: Eine Patientin (Drittstaatlerin, ohne Papiere, Vater 
des ungeborenen Kindes ist Deutscher) in Schwangerschafts-
woche 25+2 stellt sich mit Schmierblutung, Unterbauchschmerz 
ab und zu und Druckgefühl nach unten, im Krankenhaus vor. 
Die Patientin wird von einer Dolmetscherin begleitet, die tele-
fonisch und persönlich an die begleitende Anlaufstelle berich-
tete: Bei der Vorstellung in der Klinik sei eine Untersuchung erst 
erfolgt, nachdem eine Barzahlung in Höhe von 100 Euro ent-
richtet wurde. Eine Behandlung könne ansonsten nicht erfol-
gen, auch eine Untersuchung wurde abgelehnt. Eine EC-Kar-
tenzahlung sei nicht möglich gewesen. Die Dolmetscherin habe 
Name und Anschrift hinterlegen müssen. Erst nach der erfolg-
ten Zahlung wurde eine Untersuchung vorgenommen. Auch 

16  Der Bremer Senat antwortete auf eine Kleine Anfrage in 2018 folgen-
dermaßen: „Hauptgründe [der Ablehnung, der Verf.] waren fehlende Mit-
wirkung bzw. die Unmöglichkeit der Feststellung von Hilfebedürftigkeit, 
vorrangiger Krankenversicherungsschutz, Unzuständigkeit des örtlichen 
Sozialhilfeträgers und das Vorliegen einer Verpflichtungserklärung nach 
§ 68 Aufenthaltsgesetz“. Antwort des Senats (18.12.2018) auf die Kleine 
Anfrage der Fraktion DIE LINKE vom 8. November 2018 zur „Gewähr-
leistung medizinischer Notfallversorgung von Menschen ohne Papiere“.
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während dieser Untersuchung seien sie und die Patientin mas-
siv unter Druck gesetzt worden. Im Anschluss an die Untersu-
chung sei die stationäre Aufnahme ins Krankenhaus (voraus-
sichtlich bis zur Geburt) dringend empfohlen worden. Eine 
stationäre Aufnahme sei jedoch nur möglich, sofern die Dol-
metscherin oder Patientin vorab eine Zahlung in bar von (min-
destens) 10.000 Euro leisten würde.

Im Bereich der Selbstzahler-Regelungen ist zu unterscheiden 
zwischen 
a)  pragmatischen regionalen Regelungen, nach denen Kran-

kenhäuser nicht-versicherten Patient*innen bei Aufnahme 
(auch im Notfall) eine definierte pauschale Geldsumme abver-
langen17 und 

b) der Inrechnungstellung der vollen Behandlungskosten. 

Die Praxis der erstgenannten, meist eher geringen Pauschalen 
werden von den Anlaufstellen teils als hilfreiches ‚Agreement‘ 
akzeptiert, um überhaupt Zugang zur Versorgung organisieren 
zu können. Im Zweifelsfall werden diese Pauschalen von den 
humanitären Parallelstrukturen übernommen. Hier bleibt zu 
betonen, dass solche Praxis-Arrangements notdürftige Kom-
pensationsstrategien darstellen, die eine akute Behandlung 
zwar ermöglichen, aber zeigen, dass die eigentlich vorgese-
hene Kostenerstattung über die Notfallhilfe nicht funktioniert. 

Noch problematischer ist für mittellose Patient*innen der Erhalt 
von privaten Rechnungen über die gesamten Kosten des Kran-
kenhausaufenthalts, zu deren Begleichung sie sich durch Selbst-
zahler-Erklärungen zu verpflichten haben.

Beispiel: Eine 25-jährige Patientin eines Drittstaats erhielt eine 
Rechnung über rund 7.000 Euro bei einem Krankenhaus in ihrer 
Stadt. Bei der Geburt ihres Kindes ließ das Krankenhaus die 
Frau bei der akuten Aufnahme erst eine Selbstzahler-Erklärung 
unterschreiben, obwohl sie deutlich machte, dass sie mittellos 
ist. Das sei die Bedingung für die Behandlung im Krankenhaus, 
wurde ihr mitgeteilt.

Eine Reihe von Patient*innen berichtet, dass sie auf Vorkasse 
gedrängt oder genötigt worden seien, Selbstzahler-Erklärun-
gen zu unterschreiben. Viele Patient*innen unterschreiben ent-
sprechende Erklärungen aus Sorge, die Behandlung nicht zu 
erhalten. Patient*innen berichten aber oft darüber, dass sie gar 
nicht oder unzureichend darüber informiert seien, was die Unter-
zeichnung einer Selbstzahler-Erklärung in der Tat mit sich zieht 
und gehen meistens davon aus, dass der Vorgang Teil der admi-
nistrativen Vorgänge im Krankenhaus ist. Alternativ verlassen 
sie vor der Untersuchung das Krankenhaus, weil sie Angst vor 

17  In Berliner Rettungsstellen beträgt diese Vorauszahlung z. B. oft 
200 Euro.

den hohen Kosten haben. Auch ohne die Unterzeichnung einer 
Selbstzahler-Erklärung erhalten Patient*innen, wenn kein Leis-
tungsträger ermittelt werden kann, im Anschluss an die statio-
näre Versorgung eine private Rechnung. Diese ziehen ggf. Mahn-
verfahren und/oder Inkassoandrohungen nach sich, mit denen 
wiederum die medizinischen Anlaufstellen der BAG-Mitglieds-
organisationen konfrontiert werden. Meist können diese Rech-
nungen nicht gezahlt werden, so dass Mahnungen erfolglos 
bleiben. Die Verwaltungen der Krankenhäuser müssen jedoch 
gegenüber ihren Trägern deutlich machen, dass sie sich um die 
Bezahlung der Rechnung durch den/die Patient*in gekümmert 
haben, dies aber faktisch nicht möglich war.

„Wir wissen, dass wir das Geld nicht kriegen, aber wir sind ver-
pflichtet, unserem Träger gegenüber zu dokumentieren, dass 
wir uns ausreichend bemüht haben.“ (Zitat aus einem Tele fonat 
eines Krankenhausverwaltungsangestellten mit einer Medi-
Netz-/Medibüro-Mitarbeiterin in 2017)

c) Menschen ohne Papiere gehen aus Angst vor 
 hohen Rechnungen nicht ins Krankenhaus

Beispiel: Ein niedergelassener Arzt stellte per EKG im Jahr 
2018 bei einer drittstaatsangehörigen 50-jährigen Frau ohne 
Krankenversicherungsschutz einen Verdacht auf Herzinfarkt 
fest und schickte sie umgehend ins Krankenhaus. Aus Angst 
vor den Kosten weigerte sich die Patientin in die Klinik zu gehen, 
obwohl es sich um eine lebensbedrohliche Situation handelte. 

Viele Menschen ohne Papiere leben in prekären finanziellen 
Verhältnissen. In einigen Fällen kommen Angehörige oder 
Bekannte für sie auf. Auch wenn sie ein eigenes Einkommen 
haben, verfügen sie in der Regel nicht über ausreichende finan-
zielle Mittel, um eine Krankenhausbehandlung mit oft hohen 
Rechnungen tragen zu können. 

d) Die Kostenbelastung verteilt sich ungleichmäßig 
auf einzelne Krankenhäuser

Zivilgesellschaftliches Engagement in diesem Bereich beruht 
wesentlich auf informellen Netzwerken. Die meisten medizini-
schen Anlaufstellen schicken die Menschen in bestimmte Kran-
kenhäuser ihrer Stadt. Dies sind Krankenhäuser, von denen 
bekannt ist, dass sie Patient*innen ohne Papiere nicht abwei-
sen, nicht vorschnell entlassen, die mit dem verlängerten 
Geheimnisschutz vertraut sind und bei denen die Verwaltun-
gen offen sind für Absprachen. Es sind häufig dieselben Kran-
kenhäuser, die auch nichtversicherte EU-Bürger*innen sowie 
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deutsche Nichtversicherte eher aufnehmen.18 Das heißt, die 
Versorgung der gesamten nichtversicherten Patient*innen wird 
damit de facto von einigen wenigen Krankenhäusern übernom-
men. Diese Häuser leisten also eine Arbeit, die in der Regel auf-

18  In den Gesprächen eines Runden Tisches in einer deutschen Großstadt 
zum Thema der stationären Versorgung nichtversicherter EU-Bürger*innen 
2016/2017 wurde deutlich, dass die Rückmeldungen der Krankenhäuser zu 
den jährlichen Verlusten durch nichtversicherte Migrant*innen innerhalb der 
Stadt deutliche Unterschiede aufwiesen. Während die einen Krankenhäu-
ser im Notfall quasi immer aufnahmen und in Folge von Seiten der Hilfsor-
ganisationen vorrangig angefragt wurden, hatten andere Krankenhäuser 
kaum Probleme, die Patient*innen weitgehend abzuweisen.

wändiger ist (sprachliche Barrieren, prekäre Lebenssituationen, 
fortgeschrittene Erkrankungsstadien, aufwändige Kostener-
stattungsverfahren) und deren Kosten sie häufig selbst tragen 
müssen. 
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4. Fachpolitische Empfehlungen:  
Das Recht auf Gesundheitsversorgung in der 
Notfallhilfe umsetzen

Die vorliegende Broschüre zeigt das humanitäre Problem, dass 
Patient*innen ohne Papiere sogar im Notfall hohen Hürden beim 
Zugang zur akuten Versorgung im Krankenhaus gegenüberste-
hen. Viele Menschen werden nicht umgehend adäquat versorgt, 
sie müssen Krankenhäuser früher verlassen oder bekommen 
hohe Privatrechnungen. Krankenhäuser erhalten häufig keine 
Erstattung für ihre erbrachten Leistungen. Für alle Beteiligten – 
Betroffene, Krankenhäuser, Sozialämter – ist der Zugang mit 
einem enormen Verwaltungsaufwand und hohen Informations-
voraussetzungen verbunden. Bei den Betroffenen löst die Situ-
ation große Ängste aus, dass sie der Ausländerbehörde oder 
Polizei gemeldet werden oder sich hoch verschulden müssen. 

Zur Verbesserung der Versorgungssituation im Notfall gibt es 
daher politischen Veränderungsbedarf auf verschiedenen Ebe-
nen:

Empfehlungen an den Bundesgesetzgeber 

a) Gesundheitliche Versorgung ohne Aufdeckung 
des Aufenthaltsstatus ermöglichen

Die derzeitige Gesetzeslage ist äußerst komplex, erfordert hohe 
Sachkenntnis und schafft für alle Beteiligten einen enormen 
bürokratischen Aufwand. Die Komplexität wäre nicht notwen-
dig, wenn generell sichergestellt wäre, dass Informationen, die 
das Sozialamt über eine Person ohne legalen Aufenthaltssta-
tus erhält, nicht an die Ausländerbehörde weitergegeben wer-
den. 

 � Eine rechtlich naheliegende Lösung wäre es, die in § 87 
Abs. 1, Satz 1 AufenthG enthaltene Ausnahme der 
Übermittlungspflicht für Bildungseinrichtungen auf 
den Sozial- und Gesundheitsbereich auszuweiten. 

Eine solche „Firewall“ empfiehlt der UN-Ausschuss für wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte in den Abschlie-
ßenden Bemerkungen zum aktuellen Staatenberichtsverfah-
ren der Bundesregierung.19

b)  Kostenerstattung für die Krankenhäuser sicher-
stellen

 � Eine Änderung der Beweislast über die Bedürftigkeit von 
Menschen ohne Krankenversicherung würde die Belastung 
der Krankenhäuser senken und so ihre Bereitschaft erhö-
hen, im Eilfall Patient*innen ohne Krankenversicherungsnach-
weis zu behandeln. 

Sobald das Krankenhaus das Sozialamt in Kenntnis setzt – bei 
Fällen außerhalb der Öffnungszeiten sobald das Sozialamt 
geöffnet hat – geht der Leistungsanspruch gegenüber dem 
Sozialamt vom Krankenhaus an den/die Patient*in über. Dies 
erschwert die Erstattung für die Krankenhäuser, da sie nach 
der Rechnungsstellung keine Handhabe mehr haben. 

 � Eine Übertragung der Leistungsansprüche zur 
Erstattung der Krankenhauskosten von dem/der 
Patient*in auf das Krankenhaus sollte mit Zustimmung der 
Patient*innen ermöglicht werden. 

Die Abrechnung von Stunden oder einzelnen Tagen ist inner-
halb des Abrechnungssystems der Krankenhäuser mit Fallpau-
schalten zudem mit hohem bürokratischem Aufwand verbun-
den und kaum praktikabel. 

 � Aus Sicht der BAG wäre bspw. eine von der Einzelfallvergü-
tung losgelöste Sockelfinanzierung von Krankenhäu-
sern für Sozialraum-, Struktur- und humanitäre Arbeit eine 

19  In seinen abschließenden Bemerkungen zum Staatenberichtsverfah-
ren Deutschlands schreibt der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte der Vereinten Nationen: 
„26. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass § 87 Absatz 2 des Aufent-
haltsgesetzes öffentliche Stellen verpflichtet, den Ausländerbehörden 
Migrantinnen und Migranten ohne gültigen Aufenthaltstitel zu melden, da 
dies irreguläre Arbeitsmigrantinnen und -migranten daran hindern kann, 
Angebote in Anspruch zu nehmen, die unerlässlich für die Ausübung ihrer 
Rechte sind, wie z. B. Gesundheitsdienste sowie daran, Straftaten, ein-
schließlich häuslicher Gewalt sowie sexueller und geschlechtsspezifischer 
Gewalt, zu melden. (Artikel 2 Absatz 2 sowie Artikel 12 und 13) 
27. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, eine klare Trennung 
(„firewall“) zwischen den Erbringern öffentlicher Dienstleistungen und 
den Ausländerbehörden vorzunehmen, einschließlich der Aufhebung des 
§ 87 Absatz 2 Aufenthaltsgesetz, damit irreguläre Arbeitsmigrantinnen 
und -migranten Basisdienste angstfrei in Anspruch nehmen können.“ (UN 
ECOSOC Committee on Economic, Social and Cultural Rights, November 
2018: Concluding Observations on the sixth periodic report of Germany, 
Arbeitsübersetzung des BMAS).
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angemessenere Finanzierungsform. Alternativ wäre es eine 
Möglichkeit, dass Kosten, die durch Nicht-Versicherte ent-
stehen, den Krankenhäusern durch Steuermittel erstattet 
werden. So können Krankenhäuser ihren Auftrag erfüllen, für 
alle Menschen die notwendige medizinische Versorgung 
sicherzustellen.20 

Empfehlungen an die Bundesländer und Kommunen 

Insbesondere die Länder sind als Fach- und Rechtsaufsicht 
der nachgeordneten kommunalen Behörden gefordert, ent-
sprechende Dienstanweisungen und Verwaltungsverfahrens-
vorschriften zu erlassen, die eine bestmögliche Umsetzung der 
Bundesnormen vornehmen und für die untergeordneten Behör-
den bindend wirken. 

 � Dies können Rundschreiben, Weisungen, Leitlinien 
oder Verwaltungsvorschriften sein, die 

 — über den verlängerten Geheimnisschutz informieren und 
die Sozialbehörden auffordern nach diesem zu handeln 
und Ausländerbehörden in den entsprechenden Fällen 
somit keine personenbezogenen Daten zuzusenden,

 — rechtlich klarstellen, dass im Notfall keine anderen Daten-
übermittlungspflichten greifen,21

 — vereinfachte und praxistaugliche Formulare zur Antrag-
stellung für die Kostenerstattung nach § 6a AsylbLG und 
für die Bedürftigkeitsprüfung vorgeben

 — vereinfachte Formulare zur Antragstellung der Kosten-
erstattung nach § 6a AsylbLG vorgeben (siehe Praxis-
beispiel im Anhang)22, entsprechende Fort- und Weiter-
bildungen ermöglichen und durchführen.

Empfehlungen an die gemeinsame Selbstverwaltung 
im Gesundheitswesen

Von Seiten der Krankenhausgesellschaften braucht es verbind-
liche Leitlinien und Qualifizierung für Krankenhaus-
personal (Verwaltung, Pflege, Medizin, Soziale Arbeit, insbe-
sondere aber Personal in Rettungsstellen), wie mit Menschen 
ohne rechtlichen Aufenthaltsstatus bzw. ohne Kranken-

20  Siehe: Patientenwohl und Daseinsvorsorge, Positionen der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft (DKG) für die 19. Legislaturperiode des  Deutschen 
Bundestags. Forderung der DKG zur letzten Wahl, S. 45. 
https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/1_DKG/1.6_Positio-
nen/2017-03_DKG-Positionspapier_19._Legislaturperiode.pdf

21 Eine Datenübermittlungspflicht wird teilweise aus anderen Normen 
abgeleitet, z. B. dem § 11 Abs. 3 AsylbLG. Vgl. dazu Schülle 2014 a.a.O.

22  Die Stadt Bremen entwickelte in 2013 einen vereinfachten Kosten-
übernahmeantrag für Notfallbehandlung im Krankenhaus. Zudem wurde 
eine Stelle in einem zentralen Sozialamt beauftragt, die Anträge regel-
mäßig anzunehmen und zu bearbeiten. Dieser Stelle waren die beson-
deren Umstände von Menschen ohne Papiere sowie des verlängerten 
Geheimnisschutzes bekannt. Trotz des guten Ansatzes geriet der Antrag 
bei den Krankenhausverwaltungen zunehmend in Vergessenheit und die 
Sozialbehörde lehnte immer mehr Anträge wegen fehlender Mitarbeit ab 
(s.a. Janotta et al. 2018, S. 15)

versicherung umgegangen werden soll, um die erforderliche 
medizinische Behandlung zu ermöglichen. Insbesondere sollte 
an die Krankenhäuser appelliert werden, bei dieser Patient*innen-
gruppe auf Selbstzahler-Erklärungen zu verzichten und zukünf-
tig das Hinzurufen der Polizei zu unterlassen.

Informationen hierzu sollten folgende Aspekte enthalten:

 � Vermittlung rechtlicher Grundlagen (z. B. zum verlängerten 
Geheimnisschutz, Straffreiheit der Behandlung),

 � Informationen zu internen und externen lokalen Unterstüt-
zungsstrukturen (Sozialdienst, Sprachmittlung, ambulante 
Angebote),

 � Sensibilisierung des Personals zum Thema interkulturelle 
Kommunikation und Rassismus.23

Hierbei sollte auf eine Verzahnung zwischen stationären und 
ambulanten Versorgungsstrukturen geachtet werden, um nach 
einer Notfallbehandlung oder einer chronischen Erkrankung die 
notwendige Anschluss- oder Weiterbehandlung zu ermögli-
chen. 

Der Sozialdienst im Krankenhaus sollte in seiner Rolle gestärkt 
werden, Patient*innen ohne Papiere oder ohne Krankenversi-
cherung zu beraten und die Kostenerstattung durch das Sozi-
alamt zu beantragen. 

 � Hierfür bedarf es einer Ausweitung, breiteren Regelfi-
nanzierung und Weiterqualifizierung der Sozialar-
beit bzw. des Sozialdienstes im Krankenhaus.24 

Für Menschen ohne Papiere sollten darüber hinaus 
mehrsprachige Informationsangebote bereitgestellt wer-
den, in denen ihre Rechte und Leistungsansprüche dargelegt 
werden. Diese Informationen sollten in Krankenhäusern, zivil-
gesellschaftlichen Versorgungs- und Beratungsstellen sowie 
online verfügbar sein. 

23  Die Leitlinie „Mittellose Patienten“ der DRK-Kliniken in Berlin enthält 
bereits viele wesentliche Aspekte https://ethikkomitee.de/downloads/leit-
linie_umgang-mit-mittellosen-patienten_drk.pdf 

24  Ein Modell hierfür hat das Uniklinikum Essen entwickelt (Neupert 2019).

https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/1_DKG/1.6_Positionen/2017-03_DKG-Positionspapier_19._Legislaturperiode.pdf
https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/1_DKG/1.6_Positionen/2017-03_DKG-Positionspapier_19._Legislaturperiode.pdf
https://ethikkomitee.de/downloads/leitlinie_umgang-mit-mittellosen-patienten_drk.pdf
https://ethikkomitee.de/downloads/leitlinie_umgang-mit-mittellosen-patienten_drk.pdf
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Alle vorgeschlagenen Maßnahmen fokussieren auf die bessere 
Umsetzung der medizinischen Versorgung im Notfall. Durch 
einen verlässlich funktionierenden Geheimnisschutz und eine 
ausreichende Kostenerstattung, d. h. praktikablere Regelun-
gen zum „Notfallparagraphen“, würde vielen Menschen ohne 
Papiere unnötiges Leid erspart werden.

Aus Sicht der BAG Gesundheit/Illegalität ist die medizinische 
Nothilfe im Krankenhaus ein eindrückliches Beispiel dafür, 
dass das inzwischen vielerorts anzutreffende Engagement der 
Zivilgesellschaft zur humanitären medizinischen Versorgung 
die sozialstaatliche Pflicht zur Umsetzung des Rechts auf 
Gesundheit nicht kompensieren kann. Es muss staatlicher-
seits sichergestellt werden, dass Patient*innen im Kranken-
haus geschützt behandelt werden können, ohne eine Abschie-
bung aus der Notaufnahme oder dem Krankenbett befürchten 
zu müssen. Eine angemessene Versorgung kann darüber hin-
aus nur sichergestellt werden, wenn Krankenhäuser die 
Behandlungskosten für mittellose Patient*innen im medizini-
schen Notfall erstattet bekommen. Die BAG sieht dringenden 
Handlungsbedarf auf Bundesebene, um die gesetzlichen 

Grundlagen für eine bedarfsgerechte medizinische Notfallhilfe 
auch für Menschen ohne Papiere zu schaffen. 

Die BAG weist darauf hin, dass das skizzierte humanitäre 
Problem, von in Deutschland lebenden Menschen, die fak-
tisch keinen Zugang zum Gesundheitssystem haben, längst 
nicht mehr nur Menschen ohne Papiere betrifft. Viele prak-
tisch tätige Initiativen berichten seit Jahren, dass ihre loka-
len Anlaufstellen auch von anderen Personengruppen wach-
senden Zulauf erhalten. Hierzu gehören EU-Bürger*innen 
ohne Krankenversicherungsschutz, Asylsuchende im Zeit-
raum der Leistungsrestriktion in den ersten 15 Monaten ihres 
Aufenthalts und auch nichtkrankenversicherte Menschen 
ohne Migrationshintergrund. Für diese Gruppen besteht 
ebenfalls dringender Handlungsbedarf. Es gilt ein breites 
Spektrum unterschiedlicher Rechtslagen im Hinblick auf 
bestehende und nicht umgesetzte Leistungsansprüche in 
den Blick zu nehmen und ebenfalls durch bundesweite Lösun-
gen zu verbessern – um das für alle Menschen gleicherma-
ßen geltende Recht auf einen tatsächlichen Zugang zur 
Gesundheitsversorgung schließlich umzusetzen.
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Anhang: 

1. Gesetzestexte

AsylbLG

§ 1 Abs. 1 Nr. 5: Leistungsberechtigte 
Leistungsberechtigt nach diesem Gesetz sind Ausländer, die 
sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die […] voll-
ziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebungs-
androhung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist, […].

§ 1a Abs. 2, 3 AsylbLG Anspruchseinschränkung
Leistungsberechtigte nach § 1 Absatz 1 Nummer 5, für die ein 
Ausreisetermin und eine Ausreisemöglichkeit feststehen, haben 
ab dem auf den Ausreisetermin folgenden Tag keinen Anspruch 
auf Leistungen nach den §§ 2, 3 und 6, es sei denn, die Aus-
reise konnte aus Gründen, die sie nicht zu vertreten haben, 
nicht durchgeführt werden. Ihnen werden bis zu ihrer Ausreise 
oder der Durchführung ihrer Abschiebung nur noch Leistungen 
zur Deckung ihres Bedarfs an Ernährung und Unterkunft ein-
schließlich Heizung sowie Körper- und Gesundheitspflege 
gewährt. […]

Absatz 2 gilt entsprechend für Leistungsberechtigte nach § 1 
Absatz 1 Nummer 4 und 5, bei denen aus von ihnen selbst zu 
vertretenden Gründen aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht 
vollzogen werden können. Für sie endet der Anspruch auf Leis-
tungen nach den §§ 2, 3 und 6 mit dem auf die Vollziehbarkeit 
einer Abschiebungsandrohung oder Vollziehbarkeit einer 
Abschiebungsanordnung folgenden Tag. […]

§ 4 Abs. 1: Leistungen bei Krankheit, Schwanger-
schaft und Geburt
Zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände 
sind die erforderliche ärztliche und zahnärztliche Behandlung 
einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln 
sowie sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder 
zur Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfol-
gen erforderlichen Leistungen zu gewähren.

§ 6 Abs. 1 Sonstige Leistungen
Sonstige Leistungen können insbesondere gewährt werden, 
wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder 
der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürf-
nisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungs-
rechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Die Leistun-
gen sind als Sachleistungen, bei Vorliegen besonderer Umstände 
als Geldleistung zu gewähren.

§ 6a Erstattungen von Aufwendungen anderer
Hat jemand in einem Eilfall einem anderen Leistungen erbracht, 
die bei rechtzeitigem Einsetzen von Leistungen nach den §§ 3, 
4 und 6 nicht zu erbringen gewesen wären, sind ihm die Auf-
wendungen in gebotenem Umfang zu erstatten, wenn er sie 
nicht auf Grund rechtlicher oder sittlicher Pflicht selbst zu tra-
gen hat. Dies gilt nur, wenn die Erstattung innerhalb angemes-
sener Frist beim zuständigen Träger des Asylbewerberleistungs-
gesetzes beantragt wird.

§ 6b Einsetzen der Leistungen
Zur Bestimmung des Zeitpunkts des Einsetzens der Leistun-
gen nach den §§ 3, 4 und 6 ist § 18 des Zwölften Buches Sozi-
algesetzbuch entsprechend anzuwenden.

§ 11 Abs. 3: Ergänzende Bestimmungen
Die zuständige Behörde überprüft die Personen, die Leistun-
gen nach diesem Gesetz beziehen, auf Übereinstimmung der 
ihr vorliegenden Daten mit den der Ausländerbehörde über 
diese Personen vorliegenden Daten. Sie darf für die Überprü-
fung nach Satz 1 Name, Vorname (Rufname), Geburtsdatum, 
Geburtsort, Staatsangehörigkeiten, Geschlecht, Familienstand, 
Anschrift, Aufenthaltsstatus und Aufenthaltszeiten dieser Per-
sonen […] der zuständigen Ausländerbehörde übermitteln. Die 
Ausländerbehörde führt den Abgleich mit den nach Satz 2 über-
mittelten Daten durch und übermittelt der zuständigen Behörde 
die Ergebnisse des Abgleichs. Die Ausländerbehörde übermit-
telt der zuständigen Behörde ferner Änderungen der in Satz 2 
genannten Daten. Die Überprüfungen können auch regelmä-
ßig im Wege des automatisierten Datenabgleichs durchgeführt 
werden.
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AufenthG

§ 87 Abs. 1, 2. S. 1 Nr. 1 Übermittlungen an 
 Ausländerbehörde
Öffentliche Stellen mit Ausnahme von Schulen sowie Bildungs- 
und Erziehungseinrichtungen haben ihnen bekannt gewordene 
Umstände den in § 86 Satz 1 genannten Stellen auf Ersuchen 
mitzuteilen, soweit dies für die dort genannten Zwecke erfor-
derlich ist.

Öffentliche Stellen im Sinne von Absatz 1 haben unverzüglich 
die zuständige Ausländerbehörde zu unterrichten, wenn sie im 
Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben Kenntnis erlan-
gen von 
1. dem Aufenthalt eines Ausländers, der keinen erforderlichen 
Aufenthaltstitel besitzt und dessen Abschiebung nicht ausge-
setzt ist, […]

§ 88 Abs. 1, 2 Nr. 1 Übermittlungen bei besonderen 
gesetzlichen Verwendungsregelungen
Eine Übermittlung personenbezogener Daten und sonstiger 
Angaben nach § 87 unterbleibt, soweit besondere gesetzliche 
Verwendungsregelungen entgegenstehen.
Personenbezogene Daten, die von einem Arzt oder anderen in 
§ 203 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4 bis 7 und Absatz 4 des Straf-
gesetzbuches genannten Personen einer öffentlichen Stelle 
zugänglich gemacht worden sind, dürfen von dieser übermit-
telt werden, 

1. wenn dies zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib und 
Leben des Ausländers oder von Dritten erforderlich ist, der Aus-
länder die öffentliche Gesundheit gefährdet und besondere 
Schutzmaßnahmen zum Ausschluss der Gefährdung nicht mög-
lich sind oder von dem Ausländer nicht eingehalten werden 
oder […]

AufenthG-VwV

88.2.3
Bei den in § 203 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4 bis 6 und Absatz 3 
StGB genannten Personen handelt es sich: – nach Absatz 1 
Nummer 1 StGB um Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker 
oder Angehörige eines anderen Heilberufs, der für die Berufs-
ausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staat-
lich geregelte Ausbildung erfordert (z. B. medizinisch techni-
sche Assistenten, Hebammen) sowie die berufsmäßig tätigen 
Gehilfen dieser Berufsgruppen, insbesondere auch das mit der 
Abrechnung befasste Verwaltungspersonal öffentlicher Kran-
kenhäuser, […] 
Nr. 42 – 61 Seite 1226 GMBl 2009

88.2.4.0
Die personenbezogenen Daten (siehe Nummer 86.1.2) müssen 
den in Nummer 88.2.3 genannten Personen als Geheimnis in 
ihrer Eigenschaft als Angehöriger ihrer Berufsgruppe anver-
traut oder sonst bekannt geworden sein. Die Übermittlungs-
pflicht des § 87 Absatz 2 besteht für Aufgabenträger der öffent-
lichen Verwaltung aufgrund des Verweises von § 203 Absatz 2 
Satz 2, 2. Halbsatz StGB auf § 88 Absatz 2 lediglich in den dort 
unter Nummern 1 und 2 aufgeführten Ausnahmefällen, eine 
Übermittlung im Übrigen ist aber untersagt. Die geltende Rechts-
lage zur „ärztlichen Schweigepflicht“ umfasst demnach grund-
sätzlich auch den so genannten „verlängerten Geheimnisschutz“.
Nr. 42–61 Seite 1227 GMBl 2009
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2. Praxisbeispiel: Antrag auf Übernahme der Kos-
ten einer medizinischen Notfallbehandlung nach 
den Bestimmungen des AsylbLG – Muster –
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Ansprechpersonen: 
Dr. med. Anja Dieterich, MPH 
Dr. Tomas Steffens, MPH 
Zentrum Gesundheit, Rehabilitation und Pflege 
Telefon: +49 (0)30 65211 1664 
E-Mail:  anja.dieterich@diakonie.de 

tomas.steffens@diakonie.de

Diakonie Deutschland 
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. 
Caroline-Michaelis-Str.1  
10115 Berlin   
www.diakonie.de

Das vorliegende Arbeitspapier ist elektronisch abrufbar 
unter:  info.diakonie.de/Gesundheitsversorgungfuer
MenschenohnePapiere
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Medizinische Flüchtlingshilfe für 
Menschen ohne Krankenversicherungsschutz
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